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Lieferantenkodex/  

Verhaltenskodex für Lieferanten 

 

Als Teil unserer Selbstverpflichtung, den im Verhaltens-

kodex der Tempton-Gruppe1 enthaltenen Prinzipien zu 

folgen, erwarten wir auch von unseren Geschäftspart-

nern, dass diese in ihrem Verhalten vergleichbare Stan-

dards einhalten und auch entlang ihrer eigenen Liefer-

kette fördern. Unsere Erwartungen sind in dieser Liefe-

rantenerklärung aufgeführt, zu deren Einhaltung Sie sich 

hiermit vertraglich verpflichten.  

Weiterhin verpflichten Sie sich, ihren Beschäftigten, Be-

auftragten und Nachunternehmern („Vertreter“) den In-

halt dieses Verhaltenskodexes in verständlicher Weise 

zu kommunizieren und alle erforderlichen Vorkehrungen 

für die Umsetzung der Anforderungen des Verhaltensko-

dexes zu treffen und mit voller Transparenz zu kooperie-

ren, sofern ein (potenzieller) Verstoß gegen dessen 

Grundsätze auftritt.  

1. EINHALTUNG VON GESETZEN 

Als Lieferant der Tempton -Gruppe werden wir alle gel-

tenden Gesetze einhalten. Dieser Grundsatz der Compli-

ance gilt ausdrücklich auch dann, wenn die Tempton -

Gruppe und/oder ein oder mehrere Lieferanten durch die 

Verletzung eines Gesetzes (vermeintliche) Vorteile erlan-

gen würden. 

2. ETHISCHES GESCHÄFTSVERHALTEN 

2.1  Fairer und freier Wettbewerb 

Als Lieferant der Tempton -Gruppe halten wir die gelten-

den Regeln des fairen Wettbewerbs und des Kartell-

rechts ein und stellen sicher, dass unsere Vertreter ent-

sprechend handeln.  

2.2 Verbot von Bestechung und Korruption 

Als Lieferant der Tempton -Gruppe 

✓ dulden wir keine unmoralischen Geschäftspraktiken 

 

1 Die Tempton-Gruppe steht synonym für die Tempton Group GmbH 
sowie die jeweils nach §§ 15 AktG verbundenen Unternehmen. 

 

wie Korruption, Bestechung, „Schmiergeldzahlun-

gen“ (Beschleunigungszahlungen) und unlautere 

Vorteile.  

✓ werden wir geschäftliche Entscheidungen nicht un-

angemessen beeinflussen, indem wir unzulässige 

Vorteile jeglicher Art anbieten oder annehmen. 

Spenden und Sponsoringaktivitäten sollen freiwillig, 

transparent und ohne Erwartung auf eine Gegenleis-

tung erfolgen. 

✓ jegliche unzulässige Beeinflussung von Amts- bzw. 

Mandatsträgern und/oder Geschäftspartnern nicht 

nur den Mitarbeitenden, sondern auch allen Perso-

nen, die für uns in irgendeiner Form tätig sind oder 

Dienstleistungen für uns erbringen, strengstens un-

tersagen.  

✓ stellen wir sicher, dass die Grundsätze für die An-

nahme, das Anbieten, das Versprechen und die Ge-

währung von Vorteilen, wie Geschenken oder Einla-

dungen auf der Grundlage allgemein anerkannter 

Marktstandards angewandt werden, die von allen un-

seren Vertretern stets einzuhalten sind. 

2.3 Interessenkonflikte 

Als Lieferant der Tempton -Gruppe werden wir darauf 

achten, dass 

✓ berufliche und private Interessen unserer Vertreter 

klar getrennt werden.  

✓ Persönliche Beziehungen zu einem Geschäfts-

partner nicht zu einer Bevorzugung des Geschäfts-

partners führen und die berufliche Position nicht für 

persönliche Zwecke genutzt wird. 

2.4 Steuerkonformität 

Als Lieferant der Tempton -Gruppe erklären wir, dass wir 

alle uns obliegenden steuerlichen und sozialversiche-

rungsrechtlichen Pflichten erfüllen.  
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2.5 Verhinderung von Geldwäsche und Terroris-

musfinanzierung  

Als Lieferant der Tempton -Gruppe stellen wir sicher, 

dass wir  

✓ unseren Verpflichtungen zur Verhinderung von Geld-

wäsche und Terrorismusfinanzierung in vollem Um-

fang nachkommen.  

✓ vollständig konforme Regeln und Verfahren imple-

mentiert haben, um ordnungsgemäße KYC-

Prozesse (Know-Your-Customer) zu gewährleisten 

und (potenzielle) Geldwäsche und Terrorismusfinan-

zierung so weit wie jederzeit möglich zu vermeiden 

und aufzudecken. 

Als Lieferant der Tempton -Gruppe sichern wir ferner zu,  

✓ alle für uns geltenden Gesetze, Verordnungen, Em-

bargos oder restriktiven Maßnahmen in Bezug auf 

Handels-, Wirtschafts- oder Finanzsanktionen einzu-

halten.  

2.6 Schutz von Vermögenswerten 

Als Lieferant der Tempton -Gruppe werden wir  

✓ dazu beitragen, die Vermögenswerte der Tempton-

Gruppe vor Diebstahl, Zweckentfremdung oder un-

berechtigter Verschwendung zu schützen. 

✓ notwendige Maßnahmen ergreifen, um uns zugäng-

liche vertrauliche Daten und Informationen der 

Tempton -Gruppe zu schützen und vertraulich zu 

halten. Dies gilt insbesondere für wesentliche geis-

tige Werte wie Quellcodes, Geschäftsgeheimnisse, 

geistiges Eigentum, Marken, Forschungs- und Urhe-

berrechte, Patente, aber auch für anderen einge-

räumte Konditionen sowie den Inhalt von Daten, Ver-

trägen oder Dokumenten. 

3. SOZIALE VERANTWORTUNG 

Als Lieferant der Tempton -Gruppe werden wir  

✓ faire Arbeitsbedingungen insbesondere auch hin-

sichtlich einer gerechten Entlohnung (Einhaltung 

Mindestlohn) gewährleisten und eine Null-Toleranz-

Politik gegenüber jeglicher Diskriminierung verfol-

gen.  

✓ sicherstellen, dass wir die Vielfalt in Bezug auf alle 

religiösen, menschlichen, ideellen und ethnischen 

Aspekte sowie in Bezug auf alle sexuellen Identitä-

ten, sexuellen Orientierungen und Geschlechter un-

terstützen und fördern.  

✓ die Sicherheit aller Mitarbeitenden bei allen den ge-

schäftlichen Aktivitäten gewährleisten und Mitarbei-

tende gemäß den geltenden Arbeitsschutzgesetzen 

und im bestmöglichen Maße schützen. 

✓ einen respektvollen Umgang unter Ausschluss jegli-

cher verbalen, physischen oder psychischen Nöti-

gung / Belästigung sicherstellen. 

✓ das Recht auf Vereinigungsfreiheit im Rahmen der 

jeweils geltenden Rechte und Gesetze beachten und 

fördern. 

✓ die geltenden Regelungen zu Arbeitszeiten unserer 

Mitarbeitenden einhalten.  

✓ keine Kinder- oder Zwangsarbeit tolerieren, weder in 

unserem Unternehmen noch unserer Lieferkette. 

✓ die gesetzlichen Umweltvorschriften einhalten und 

uns bemühen die Umweltfolgen unserer Geschäfts-

tätigkeit auf ein Minimum zu beschränken. 

✓ geeignete Maßnahmen ergreifen, um gefährliche 

Luftemissionen, Treibhausgasemissionen und den 

Energieverbrauch auf ein Minimum zu beschränken. 

✓ schädliche Bodenveränderungen, Gewässer- und 

Luftverunreinigungen, Lärmemissionen sowie über-

mäßigen Wasserverbrauch unterlassen, wenn dies 

die Gesundheit von Personen schädigt, die natürli-

chen Grundlagen zur Produktion von Nahrung er-

heblich beeinträchtigt oder den Zugang von Perso-

nen zu einwandfreiem Trinkwasser oder Sanitäran-

lagen verhindert. 
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4. UMSETZUNG DER ANFORDERUNGEN 

Als Lieferant der Tempton -Gruppe geben wir die einzu-

haltenden Standards und Verpflichtungen in den Verträ-

gen, Bestellungen, Aufträgen oder vergleichbaren Ver-

einbarungen an unsere eigenen jeweiligen Vor- und 

Nachlieferanten weiter. Wir verpflichten unsere Vor- und 

Nachlieferanten ferner, die einzuhaltenden Standards 

und Verpflichtungen in den Verträgen, Bestellungen, Auf-

trägen oder vergleichbaren Vereinbarungen an ihre eige-

nen jeweiligen Vor- und Nachlieferanten weiterzugeben.  

Die Tempton -Gruppe behält sich das Recht vor, weitere 

Selbsterklärungen und Zertifizierungen anzufordern oder 

entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen andere 

angemessene Maßnahmen umzusetzen, falls Bedenken 

auftreten. Bei Verdachtsfällen oder wenn Sie selbst un-

angemessene Handlungen seitens Beschäftigten der 

Tempton-Gruppe bemerken, melden Sie dies bitte an das 

vertrauliche Hinweisgebersystem (www.tempton.de im 

Bereich Compliance / Meldeportal Legal Tegrity).  

Falls die Tempton -Gruppe wegen eines Verstoßes ge-

gen geltende Rechtsvorschriften aufgrund von vorsätzli-

chem oder fahrlässigem Fehlverhalten des Lieferanten, 

insbesondere aufgrund von Nichteinhaltung oben aufge-

zählter Punkte rechtlich in Anspruch genommen wird, 

gibt die jeweils betroffene Gesellschaft der Tempton -

Gruppe eine ihr auferlegte Geldstrafe in Form eines 

Schadensersatzanspruches aus dieser Erklärung an den 

Lieferanten weiter. 

Kenntnisnahme und Einverständnis des Lieferanten 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, die Vorgaben dieses 

Verhaltenskodexes für Lieferanten zu erfüllen. Sie ver-

pflichten sich ferner, ihren Vertretern den Inhalt dieses 

Kodex in verständlicher Weise zu kommunizieren und 

alle erforderlichen Vorkehrungen für die Umsetzung der 

Anforderungen zu treffen. Sofern es Ihnen nicht möglich 

ist, dies ggf. durch entsprechende Dokumente zu bele-

gen, so bestätigen Sie Ihre Bereitschaft, einen Dokumen-

tationsprozess über die Einhaltung dieser Anforderungen 

zu etablieren. 

 

Auftragnehmer  
 
 

Ort, Datum  

 
   

Unterschrift und Firmenstempel  

 

 

http://www.tempton.de/

